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1. Veranlassung und Zielstellung  

Nach Entscheidung des EuGH (C-461/13 vom 01.07.2015) sind die Vorgaben des Ver-

schlechterungsverbotes gem. § 27 (1) bzw. (2) und 47 (1) Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) bei jeder behördlichen Zulassung im Einzelfall zu überprüfen. Es soll daher 

geprüft werden, ob die Fortsetzung der Kiessandgewinnung im Nassschnitt sowie der 

Neubeginn von Abgrabungsarbeiten im Trockenschnitt durch die Inanspruchnahme 

bislang unverritzter Flächen (> 25,00 ha) am Standort des Kiessandtagebaus Bühne 

(siehe Foto 1) das Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot (nach 

WHG, siehe oben) einhalten oder nicht. 

Die IHU Geologie und Analytik GmbH wurde, von der Steinfelder Kies & Sand GmbH 

(SKS) mit der Erstellung einer Unterlage zur Prüfung des Verschlechterungsverbo-

tes/der Nichtgefährdung des Verbesserungsgebotes gem. §§ 27 (1)/(2) und 47 (1) 

WHG für die Fortsetzung der Kiessandgewinnung im Nassschnitt sowie den Neube-

ginn von Abgrabungsarbeiten im Trockenschnitt durch die Inanspruchnahme bislang 

unverritzter Flächen (> 25,00 ha) beauftragt. 

Im Rahmen der Prüfung werden folgende Punkte untersucht bzw. abgearbeitet: 

1. Identifizierung der betroffenen Oberflächen- und Grundwasserkörper 

2. Beschreibung des Ist-Zustandes (derzeitiger chemischer und ökologischer Zu-

stand bzw. Potential und mengenmäßiger Zustand) der ermittelten Wasserkörper 

3. Erfassung/Beschreibung/Darstellung der Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Oberflächen- und Grundwasserkörper 

4. abschließende Bewertung/Fazit der Auswirkungen des o. g. Vorhabens: 

- potentielle Verschlechterung des chemischen und ökologischen Zu-

stands/Potentials bzw. des mengenmäßigen Zustands (achten auf das 

Verschlechterungsverbot) 

- potentielle Gefährdung der Zielerreichung (nach §§ 27 und 47 WHG; 

achten auch auf das Verbesserungsgebot und die Trendumkehr bei 

Grundwasserkörpern) 
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2. Beschreibung des Vorhabens 

Die Firma SKS Steinfelder Kies und Sand GmbH ist alleinige Inhaberin des Berg-
rechtsfeldes Bühne und betreibt südöstlich von Bühne, Einheitsgemeinde Kalbe 
(Milde), einen Kiessandabbau. 
Der Antragsteller sichert mit der Grube Bühne den Rohstoffbedarf eigener Baustellen 
und auf Nachfrage den Bedarf in der Region. 
Der derzeitige Abbau erfolgt entsprechend der Aufrechterhaltung alten Rechts und auf 
Basis eines Hauptbetriebsplanes von 2018, welcher zuletzt bis 2022 verlängert wurde. 
Der Betreiber plant die bisherige Abbaufläche innerhalb des Bergrechtsfelds zu erwei-
tern. Die langfristige Sicherung des Standortes Bühne soll durch die Vorlage eines 
Rahmenbetriebsplanes gewährleistet werden.  
Die Steinfelder Kies & Sand GmbH (SKS) plant zukünftig im Trockenschnitt in Richtung 
Norden, Flurstück 107/18, Flur 3 (siehe [1] und Anlagen 1 bis 3) zu erweitern. Der 
Abbau erfolgt auf zwei Sohlen mit jeweils 4,00 m Böschungshöhe. In der Abbau-
phase II werden die bereits verritzten Flächen im Osten und Nordosten (Flur-
stück 15/1, Flur 3) abgegraben. Auch hier werden zwei Sohlen mit jeweils 4,00 m Bö-
schungshöhe aufgefahren. Die letzte Abbauphase (III) im Trockenschnitt umfasst die 
ausgewiesenen Flächen auf dem Flurstück 110/9 (Flur 3) sowie den Bereich der BIm-
Sch-Lagerfläche (Rohstoffmächtigkeit ist in diesem Teil des Bergrechtsfeldes geringer, 
weshalb eine Sohle zum Abbau vorgesehen ist).  
Der Nassschnitt folgt im Wesentlichen dem Trockenschnitt. Zunächst wird die Roh-
stoffförderung in Richtung Nordwesten (Flurstück 106/18) fortgesetzt. Innerhalb dieses 
Zeitraums schafft die Abbauphase I im Trockenschnitt die Grundlage für den Nassab-
bau in Richtung Norden. Sobald das Flurstück 107/18 ausgekiest ist, wird der Tage-
bausee in Richtung Südosten auf das Flurstück 15/1 sukzessive erweitert. Die Gewin-
nungstiefe im Nassschnitt wird durch die liegende Begrenzung des Rohstoffkörpers 
vorgegeben. Im Jahr 2014 erfolgte zuletzt eine Vorratsberechnung der Rohstoffvor-
räte. Demnach liegt die Rohstoffbasis zwischen 10,00 m bis maximal 22,80 m unter 
Geländeoberkannte. Die Aufbereitungsanlage (Siebanlage, Kiessandwäsche) befindet 
sich auf dem Betriebsgelände (siehe Anlage 3), südlich des Kiessees. Das mittels 
Schwimmbagger im Nassabbau gewonnene Lockergesteinsmaterial wird der Aufbe-
reitungsanlage mittels Förderbandes zugeführt. Die Beschickung der Anlage aus dem 
Trockenschnitt erfolgt bei Bedarf mit einem Radlader (die Siebanlage ermöglicht die 
Herstellung verschiedener Körnungsklassen wie Pflastersand, Estrichkies, Mauersand 
oder Betonkies). Anfallendes Überkorn wird getrennt aufgehaldet und auf entspre-
chende Nachfrage abtransportiert. Aufgrund des heterogenen Korngrößengemisches 
der Lagerstätte werden z. T. größere Mengen Rohstoff bevorratet und unfraktioniert 
vermarktet. Zu diesem Zweck wird eine Lagerfläche (siehe Anlage 3) vorgehalten. 
Eine weitere Rohstofflagerfläche ist östlich des gegenwärtigen Kiessees ausgewiesen 
(siehe Anlage 3). Die Aufhaldungen stammen im Wesentlichen aus der Zeit vor Über-
nahme durch die SKS GmbH und werden seither sukzessive beräumt. Da sich diese 
Rohstofflagerfläche in einem Bereich befindet, der für den Nassschnitt vorgesehen ist, 
soll die Fläche bei entsprechendem Abbaufortschritt aufgelöst werden und ist daher 
nur als temporäre Rohstofflagerfläche ausgewiesen (siehe [1]). 
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Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) ist die Richtlinie des Rates zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasser-

politik, welche am 22.12.2000 in Kraft getreten ist. Sie wurde mit der Novellierung des  

 

Abbildung 1: Standort das Kiessandtagebaus Bühne (Quelle: Google Earth Pro)  

 

Wasserhaushaltsgesetzes in nationales Recht umgesetzt. Gemäß der EU-WRRL ist 

eine Verschlechterung des Zustandes der oberirdischen Gewässer und des Grund-

wassers zu vermeiden. Ziel der EU-WRRL ist ein gemeinschaftlicher Rahmen für den 

Schutz aller Gewässer (Oberflächenwasser, Küstengewässer, Grundwasser) nach 

Güte und Menge (Artikel 1 EU-WRRL). Das Umweltziel ist der gute Zustand, welcher 

im Anhang V konkretisiert wurde. Der Artikel 4 (1) EU-WRRL benennt die Ziele für 

Oberflächen- und Grundwasserkörper. 

Für oberirdische Gewässer gilt nach Wasserhaushaltsgesetz (WHG, § 27 Absatz 1) 

�)�R�O�J�H�Q�G�H�V�����Ä�2�E�H�U�L�U�G�L�V�F�K�H���*�H�Z�l�V�V�H�U���V�L�Q�G�����V�R�Z�H�L�W���V�L�H���Q�L�F�K�W���Q�D�F�K���† 28 als künstlich oder 

erheblich verändert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass 

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen und chemischen Zustands vermie-

den wird und 

2. ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht 

�Z�H�U�G�H�Q���³ 
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Zudem gilt weiterhin nach WHG § 27 (Absatz 2) für künstliche oder erheblich verän-

�G�H�U�W�H���*�H�Z�l�V�V�H�U�����Ä�2�E�H�U�L�U�G�L�V�F�K�H���*�Hwässer, die nach § 28 als künstlich oder erheblich 

verändert eingestuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass 

1. eine Verschlechterung ihres ökologischen Potentials und chemischen Zustands 

vermieden wird und 

2. ein gutes ökologisches Potential und ein guter chemischer Zustand erhalten 

�R�G�H�U���H�U�U�H�L�F�K�W���Z�H�U�G�H�Q���³ 

In Bezug zum Grundwasser kann laut WHG § 47 (Absatz 1) Nachfolgendes zu Grunde 

�J�H�O�H�J�W���Z�H�U�G�H�Q�����Ä�'�D�V���*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U���L�V�W���V�R���]�X���E�H�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�H�Q�����G�D�V�V 

1. eine Verschlechterung seines mengenmäßigen und seines chemischen Zu-

stands vermieden wird; 

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrati-

onen auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten umgekehrt wer-

den; 

3. ein guter mengenmäßiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder er-

reicht werden; zu einem guten mengenmäßigen Zustand gehört insbesondere 

ein Gleichgewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubil-

�G�X�Q�J���³ 
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3. Lage des Vorhabengebietes  

Das geplante Vorhaben zur Fortsetzung der Kiessandgewinnung im Nassschnitt sowie 

der Erweiterung von Abgrabungsarbeiten im Trockenschnitt durch die Inanspruch-

nahme bislang unverritzter Flächen (> 25,00 ha) am Standort des Kiessandtagebaus 

Bühne liegt nordwestlich von Kalbe (Milde). 

 

Standort des Bergwerkfeldes Bühne  

Bundesland:   Sachsen-Anhalt 

Landkreis:   Altmarkkreis Salzwedel 

Gemeinde/Stadt:  Kalbe (Milde) 

Gemarkung:   Bühne 

Flur:    3 

Flurstücke:  15/1, 20/2, 18/3, 20/3, 96/6,109/9, 110/9, 106/18, 

107/18 

Gemarkung:   Vahrholz 

Flur:    4 

Flurstück:   102/58 

Topo.-Karte (TK 10): N-32-119-D-c-4 Kalbe/Milde-Bühne 

Geol. Messtischblatt: 3334 Calbe a. d. Milde 
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4. Einführung und Grundlagen zur EU -WRRL 

4.1 Begriffsbestimmungen  

Als Oberflächenwasserkörper werden Flüsse, Seen, Übergangsgewässer und auch 

die Küstengewässer bezeichnet. Bei den Oberflächenwasserkörpern von Fließgewäs-

sern erfolgt eine Unterscheidung nach den Einzugsgebieten (Flüsse sind abschnitts-

weise nach ihrer Ökoregion zu betrachten). Die Mindestgröße (des Einzugsgebietes = 

EZG) eines zu betrachtenden Oberflächenwasserkörpers liegt bei 10,00 km². Als 

Grundwasserkörper gelten abgegrenzte Grundwasservolumina innerhalb eines oder 

mehrerer Grundwasserleiter (GWL), die mittels Daten zur Hydrologie, Hydrogeologie, 

Geologie und Landnutzung bestimmt wurden. 

 

4.2 Gesetzgebung  

Als gesetzlich bindend und entscheidend, sind die EU-Wasserrahmenrichtlinie (Richt-

linie 2000/60/EG), das Wasserhaushaltsgesetz (WHG), die Oberflächengewässerver-

ordnung (OGewV) und die Grundwasserverordnung (GrwV) anzuführen. 

Die Vorgaben der EU-WRRL wurden im Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009, 

welches am 1. März 2010 in Kraft getreten ist, in nationales Recht umgesetzt. Auf der 

Grundlage des WHG, § 23 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 sowie 8 bis 12, Absatz 1 geändert 

durch Artikel 12 Nummer 0a des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163), hat 

die Bundesregierung die Verordnungen zum Schutz der Oberflächengewässer (Ober-

flächengewässerverordnung, OGewV vom 20.06.2016, BGBl. I S. 1373) und des 

Grundwassers (Grundwasserverordnung, GrwV vom 09.11.2010, BGBl. I S. 1513) er-

lassen. Projekte und Vorhaben müssen daher mit der Oberflächen- und Grundwasser-

verordnung bzw. mit den Umweltzielen der EU-WRRL vereinbar sein. Es ist eine Vor-

habensprüfung durchzuführen, welche basierend auf der Wirkungsprognose für die in 

der EU-WRRL benannten Qualitätskomponenten (siehe DALHAMMER & FRITZSCH 

2016) erfolgt. Darin lautet es: Die Verschlechterung des Zustands eines Oberflächen-

wasserkörpers ist primär anhand biologischer und chemischer Qualitätskomponenten 

zu beurteilen. Hydromorphologische und allgemeine physikalisch-chemische Quali-

tätskomponenten sind für die Bewertung des Zustands von Bedeutung, wenn sie die 

biologischen und chemischen Qualitätskomponenten beeinflussen. Für Grundwasser-

körper ist zu prüfen, ob eine Überschreitung der in Anlage 2 der Grundwasserverord-

nung beziehungsweise der abweichend gemäß § 5 Abs. 2 GrwV festgelegten Schwel-

lenwerte erfolgt. Weiterhin sind Einträge von Schadstoffen auf Grund menschlicher 

Tätigkeit zu berücksichtigen sowie der mengenmäßige Zustand. 
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4.3 Zustand von Oberflächenwasserkörpern nach EU -WRRL 

Entsprechend der Wasserrahmenrichtlinie werden Oberflächenwasserkörper in natür-

liche, erheblich veränderte und künstliche Gewässer eingeteilt. Ein Oberflächenwas-

serkörper ist laut Artikel 2 EU-WRRL Nr. �������Ä�«�H�L�Q���H�L�Q�K�H�L�W�O�L�F�K�H�U���X�Q�G���E�H�G�H�X�W�H�Q�G�H�U���$�E��

schnitt eines Oberflächengewässers, z. B. ein See, ein Speicherbecken, ein Strom, 

Fluss oder Kanal, ein Teil eines Stroms, Flusses oder Kanals, ein Übergangsgewässer 

�R�G�H�U���H�L�Q���.�•�V�W�H�Q�J�H�Z�l�V�V�H�U�V�W�U�H�L�I�H�Q�«�³�����+�L�H�U�E�H�L���H�U�I�R�O�J�W���G�L�H���%�H�V�F�K�U�H�L�E�X�Q�J���G�H�V���*�H�Z�l�V�V�H�U��

zustandes für den ökologischen Zustand/das ökologische Potential und den chemi-

schen Zustand. Die Unterscheidung zwischen ökologischem Zustand und Potential 

rührt daher, dass das Bewirtschaftungsziel des Potentials für erheblich veränderte und 

künstliche Gewässer, das Bewirtschaftungsziel des ökologischen Zustandes für natür-

liche Gewässer anzuwenden ist. Als Grundlage für die Einstufung in eine Zustands-

klasse ist das Abweichen der Qualität eines Gewässerkörpers von den Referenzbe-

dingungen anzusehen. Die Einstufung des chemischen Zustands für Oberflächenwas-

serkörper erfolgt anhand festgelegter Umweltqualitätsnormen (UQN, siehe 

§ 6 OGewV). Für insgesamt 46 Stoffe liegen (in der Anlage 8, Tab. 2 der Oberflächen-

gewässerverordnung) Umweltqualitätsnormen vor. Darüber hinaus entsprechen sie 

den in Anhang II der Richtlinie 2013/39/EU genannten prioritären Stoffen (und be-

stimmten anderen Schadstoffen). Der chemische Zustand des untersuchten oberirdi-

schen Gewässers/Oberflächenwasserkörpers ist daher als gut oder nicht gut einzustu-

fen. Dabei wird geprüft, ob die UQN eingehalten wird oder nicht. Insgesamt für 67 

Stoffe, nach Anlage 6 (zu § 2 Nummer 6, § 5 Absatz 5 Satz 1 und 2, § 10 Absatz 2 

Satz 1) der Oberflächengewässerverordnung, sogenannte flussgebietsspezifische 

Schadstoffe zur Beurteilung des ökologischen Zustands/des ökologischen Potenzials, 

wurden Umweltqualitätsnormen hergeleitet. 

Die Einstufung des ökologischen Zustands bzw. Potentials erfolgt nach biologischen 

Qualitätskomponenten (Phytoplankton, Makrophyten/Phytobenthos, Makro-

zoobenthos, Fische), hydromorphologischen Qualitätskomponenten sowie chemi-

schen und allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten (hydromor-

phologische, chemische und allgemein physikalisch-chemische Qualitätskomponen-

ten dienen dabei der unterstützenden Beurteilung der biologischen Komponenten). Als 

Abstufung kann der ökologische Zustand eines Oberflächenwasserkörpers in die Klas-

sen sehr guter, guter, mäßiger, unbefriedigender oder schlechter Zustand eingeteilt 

(siehe OGewV) werden. Bei künstlichen oder erheblich veränderten Wasserkörpern 

wird die Einteilung nach vier Zustandsklassen (höchstes, gutes, mäßiges und unbe-

friedigendes/schlechtes Potential) vorgenommen. Hydromorphologische Komponen-
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ten sind der Wasserhaushalt, mit Abfluss oder Grundwasserkörpern, die lineare Durch-

gängigkeit und morphologische Bedingungen, wie Tiefen- und Breitenerosion, Struk-

tur/Substrat des Ufers/Flussbetts. Im Hinblick auf die allgemeinen physikalisch-chemi-

schen Qualitätskomponenten werden die Temperaturverhältnisse, der Sauerstoff-

haushalt, der Salzgehalt, der Versauerungsprozess und die Nährstoffverhältnisse her-

angezogen. Auch die flussgebietsspezifischen Schadstoffe zählen zu den chemischen 

Qualitätskomponenten. Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskompo-

nenten werden nach der Fließgewässertypisierung (LAWA) bewertet. 

 

4.4 Zustand von Grundwasserkörpern nach EU -WRRL 

Die Beurteilung der Grundwasserkörper nach EU-WRRL orientiert sich am mengen-

mäßigen und chemischen Zustand. Gemäß Artikel 2 EU-WRRL Nr. ������ �L�V�W�� �Ä�«�H�L�Q��

Grundwasserkörper ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder 

�P�H�K�U�H�U�H�U���*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U�O�H�L�W�H�U�«�³�����)�•�U���6�Fhutzgebiete gelten alle Normen und Ziele der 

Schutzgebietsanweisung. Die Grundwasserverordnung beschreibt den mengenmäßi-

gen Zustand in § ���� �������� �Z�L�H�� �I�R�O�J�W���� �Ä�'�H�U�� �P�H�Q�J�H�Q�P�l�‰�L�J�H�� �*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U�]�X�V�W�D�Q�G�� �L�V�W�� �J�X�W����

wenn 

1. die Entwicklung der Grundwasserstände oder Quellschüttungen zeigt, dass 

die langfristige mittlere jährliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grund-

wasserdargebot nicht übersteigt und 

2. durch menschliche Tätigkeiten bedingte Änderungen des Grundwasserstan-

des zukünftig nicht dazu führen, dass 

a) die Bewirtschaftungsziele nach den §§ 27 und 44 des Wasserhaushaltsge-

setzes für die Oberflächengewässer, die mit dem Grundwasserkörper in hyd-

raulischer Verbindung stehen, verfehlt werden, 

b) sich der Zustand dieser Oberflächengewässer im Sinne von § 3 Nummer 8 

des Wasserhaushaltsgesetzes signifikant verschlechtert, 

c) Landökosysteme, die direkt vom Grundwasserkörper abhängig sind, signifi-

kant geschädigt werden und 

d) das Grundwasser durch Zustrom von Salzwasser oder anderen Schadstoffen 

infolge räumlich und zeitlich begrenzter Änderungen der Grundwasserfließrich-

�W�X�Q�J���Q�D�F�K�W�H�L�O�L�J���Y�H�U�l�Q�G�H�U�W���Z�L�U�G���³ 

 

�^���]�š�����ï�ï�î



Fachbeitrag EU-WRRL Kiessandabbau Bühne/ Kalbe (Milde) 9 
 

IHU Geologie und Analytik GmbH · Dr.-Kurt-Schumacher-Str.23 · 39576 Stendal · ��  (03931) 52 30-0 

 

Für die Einstufung des chemischen Grundwasserzustands ist entsprechend § 7 der 

GrwV hingegen Folgendes zu berücksichtigen: 

(1) Die zuständige Behörde stuft den chemischen Grundwasserzustand als gut 

oder schlecht ein. 

(2) Der chemische Grundwasserzustand ist gut, wenn 1. die in Anlage 2 enthal-

tenen oder die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 festgelegten Schwellenwerte an keiner 

Messstelle nach § 9 Absatz 1 im Grundwasserkörper überschritten werden 

oder, 2. durch die Überwachung nach § 9 festgestellt wird, dass 

a) es keine Anzeichen für Einträge von Schadstoffen auf Grund menschlicher 

Tätigkeit gibt, wobei Änderungen der elektrischen Leitfähigkeit bei Salzen allein 

keinen ausreichenden Hinweis auf derartige Einträge geben, 

b) die Grundwasserbeschaffenheit keine signifikante Verschlechterung des 

ökologischen oder chemischen Zustands der Oberflächengewässer zur Folge 

hat und dementsprechend nicht zu einem Verfehlen der Bewirtschaftungsziele 

in den mit dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung stehender Oberflä-

chengewässer führt und 

c) die Grundwasserbeschaffenheit nicht zu einer signifikanten Schädigung un-

�P�L�W�W�H�O�E�D�U���Y�R�Q���G�H�P���*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U�N�|�U�S�H�U���D�E�K�l�Q�J�H�Q�G�H�U���/�D�Q�G�|�N�R�V�\�V�W�H�P�H���I�•�K�U�W���³ 

Der gute chemische Zustand wird nach § 7 und Anlage 2 der Grundwasserverordnung 

festgestellt oder verworfen. Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirt-

schaft Sachsen-Anhalt (LHW) hat, auf Basis von Schwellenwerten für Schadstoffe und 

Schadstoffgruppen (siehe Anlage 2 GrwV), die Bewertung des chemischen Zustandes 

vorgenommen. Darüber hinaus sind jedoch geogen/natürlich bedingte Hintergrund-

werte der jeweiligen Grundwasserkörper zu berücksichtigen/einzubeziehen. Der gute 

chemische Zustand liegt dann vor, wenn die repräsentativen Messstellen keine 

Schwellenwertüberschreitungen aufzeigen. Die Einrichtung eines repräsentativen 

Messstellennetzes zur Überwachung des mengenmäßigen und des chemischen Zu-

standes ist in der Grundwasserverordnung im § 9 sowie den Anlagen 3 und 4 veran-

kert. Dennoch bleibt der gute chemische Grundwasserzustand erhalten (gemäß § 7 

GrwV), wenn 

die Überschreitung des Schwellenwertes weniger als ein Drittel der Fläche des 

Grundwasserleiters betrifft. Bei Grundwasserkörpern, die größer als 75,00 km² 

sind, darf die Fläche der Schadstoffausbreitung nicht größer als 25,00 km² sein. 

�^���]�š�����ï�ï�ï
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2. bei nachteiligen Veränderungen des Grundwassers durch schädliche Boden-

veränderungen und Altlasten die festgestellte bzw. die zu erwartende Ausdeh-

nung der Überschreitung sich auf weniger als 25,00 km² begrenzt. Bei Grund-

wasserkörpern, die kleiner als 250,00 km² sind, darf die Überschreitung sich nur 

auf weniger als ein Zehntel der Gesamtfläche begrenzen. 

3. bei der Wassergewinnung von mehr als 100,00 m³/Tag in einem Einzugsge-

biet unter Berücksichtigung des angewandten Aufbereitungsverfahrens nicht 

der Schwellenwert der Trinkwasserverordnung überschritten wird und die Nut-

zungsmöglichkeiten des Grundwassers nicht signifikant beeinträchtigt werden. 
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5. Geologisch -hydrogeologischer Überblick  

Die Erkundung der Kiessandlagerstätte Bühne erfolgte 1979 mit insgesamt 13 abge-

teuften Bohrungen (Kiessande sind dicht bis mitteldicht gelagert und weisen eine Roh-

dichte von 1,79 t/m³ auf). Im Trockenschnitt schwanken die abschlämmbaren Bestand-

teile zwischen 0,80 - 3,00 % und im Nassschnitt zwischen 0,20 - 2,50 %. Der Kiesge-

halt > 2,00 mm liegt nach den Ergebnissen früherer Untersuchungen der Proben für 

das gewogene Mittel bei etwa 13,00 %. Die Lagerstätte Bühne befindet sich regional-

geologisch zwischen der nördlich gelegenen Dolchauer Hochfläche und der südlich 

gelegenen Warthe-Endmoräne (Zichtauer und Klötzer Berge). Der Komplex ist durch 

jungquartäre Bildungen charakterisiert. Das Liegende besteht aus glazilimnischen, 

schluffig-kohligen und sandigen Sedimenten der Saale-II-Eiszeit und repräsentiert so-

mit die Nutzbarkeitsgrenze. Vereinzelt treten kohlige Partien bereits in den unteren 

Teufenbereichen des Kiessandes auf, wodurch dessen Nutzbarkeit eingeschränkt ist. 

Die Lagerstätte ist aus gelben bis gelbbraunen Mittelsanden, teilweise Grobsanden mit 

fein- bis mittelkiesigen Gemengeteilen aufgebaut. Die durchschnittliche, im Trocken-

schnitt gewinnbare Mächtigkeit innerhalb des Bergrechtsfeldes Bühne beträgt 6,80 m 

bzw. im Nassschnitt 16,10 m. Das Hangende des Rohstoffkörpers besteht im Wesent-

lichen aus holozänen humosen Mittel- bis Feinsanden. Diese Ablagerungen weisen 

eine Mächtigkeit von 0,20 m bis 0,80 m auf (siehe [1]). 

Im gesamten Abbaufeld ist unterhalb der humosen Deckschichten ein einheitlicher 

grundwasserführender Körper aus rolligen Bildungen des Saale-III und möglicher-

weise des Saale-II-Komplexes ausgebildet. Hydraulisch handelt es sich um einen 

Grundwasserleiter. Das hydrogeologische Fachkartenwerk HK 50 (Blatt Beetzen-

dorf/Fleetmark Nr. 0704-3/4) weist am Standort nur einen pleistozänen Grundwasser-

leiter aus, der den älteren tertiären Formationen auflagert. Der Rohstoffkörper ist somit 

Bestandteil des oberen Grundwasserleiters. Dieser weist im Norden und Süden ge-

spannte Verhältnisse, durch einen auflagernden saalezeitlichen (S-II) Geschiebemer-

gelstauer, auf, im Osten und Westen hingegen ungespannte Verhältnisse. Der be-

trachtete Grundwasserleiter ist im Bereich der Unteren Milde durchgehend verbreitet 

und nordöstlich des Standortes Bühne lokal anzutreffen. Seine durchschnittliche 

Mächtigkeit ist in der HK 50 mit 5,00 bis 10,00 m ausgewiesen. Dies entspricht im We-

sentlichen den im Bereich der Kiessandlagerstätte angetroffenen Verhältnissen (siehe 

[1]). 

 

�^���]�š�����ï�ï�ñ



12 Fachbeitrag EU-WRRL Kiessandabbau Bühne/ Kalbe (Milde) 

 

IHU Geologie und Analytik GmbH · Dr.-Kurt-Schumacher-Str.23 · 39576 Stendal · ��  (03931) 52 30-0 

 

6. Betroffene Wasserkörper  

6.1 Oberflächenwasserkörper  

Die nächstliegenden Oberflächenwasserkörper (OWK) werden auf potentielle Beein-

trächtigungen durch das geplante Vorhaben untersucht. Im Hinblick auf die EU-WRRL 

sind hier in unmittelbarer Nähe keine berichtspflichtigen Gewässer anzutreffen. 

Tabelle 1: berichtspflichtige Oberflächenwasserkörper nach EU-WRRL (Quelle: Landesbetrieb für Hochwasserschutz 

und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) 

OWK-Nr. OWK Ausweisung Wasserkörper  Einzugsgebiet [km²]  

MEL05OW15-00 
Augraben - von 
Quelle bis Mün-
dung in die Biese 

erheblich veränderter OWK 
(HMWB) 

111,74 

MEL05OW13-00 
Untermilde - von 
Quelle bis Mün-
dung in die Milde 

erheblich veränderter OWK 
(HMWB) 142,68 

 

Hydrographisch gehört die Lagerstätte zum Flussgebiet der Biese. Als nächstgelegene 

Vorfluter können die Untere Milde/Untermilde (eigener OWK, Entfernung: 1,20 km) in 

südwestlicher Richtung bzw. der Augraben (eigener OWK, Entfernung: ca. 3,00 Kilo-

meter) in nordwestlicher Richtung sowie der Güsselfelder Wiesengraben (kein eigener 

OWK, Entfernung: mehr als 2,00 km) im Norden und der Brandkuhlgraben (kein eige-

ner OWK, Entfernung: etwa 2,00 km) im Osten/Südosten angegeben werden (siehe 

Tabelle 1, weiter entfernte berichtspflichte OWK/Oberflächengewässer). Die Niede-

rungen sind vollständig von Entwässerungsgräben durchzogen (die Wasserführung 

der Gräben variiert jahreszeitlich bedingt, in Abhängigkeit vom Niederschlag und der 

Evaporation der Landfläche). Der Kiessee im Tagebau Bühne ist künstlich angelegt 

und erfährt keinen Zu- bzw. Ablauf durch Oberflächengewässer. Im Bereich der Hoch-

lage stehen Sande an, die für eine rasche Versickerung (kf-Wert: 2,50 - 5,00*10-4 m/s 

nach HK 50) der Niederschläge sorgen, sodass kein nennenswerter Oberflächenab-

fluss entstehen kann. Nördlich und südlich des Tagebaus streichen Geschiebemergel 

oberflächlich aus, die lokal begrenzte Oberflächenabflüsse bei Starkniederschlagser-

eignissen bzw. saisonal auftretendes Schichtenwasser in den geringmächtigen aufla-

gernden Lockergesteinsablagerungen hervorrufen können. Aufgrund der lokalen mor-

phologischen Gegebenheiten richten sich die Oberflächenabflüsse nicht in Richtung 

des Tagebaus (siehe [1]). 

Da im Bearbeitungsgebiet (Kiessandtagebau Bühne) keine berichtspflichtigen Fließ-

gewässer/Oberflächengewässer oder nur in größerer Entfernung vorhanden sind, ist 
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mit keinen negativen Beeinträchtigungen des Vorhabens auf berichtspflichtige Gewäs-

ser bzw. auf die Oberflächenwasserkörper (MEL05OW13-00 und MEL05OW15-00) zu 

rechnen. 

 

6.2 Grundwasser körper  

Der von der geplanten Fortsetzung der Kiessandgewinnung im Nassschnitt sowie des 

Neubeginns von Abgrabungsarbeiten im Trockenschnitt durch die Inanspruchnahme 

bislang unverritzter Flächen (> 25,00 ha) am Standort des Kiessandtagebaus Bühne 

betroffene Grundwasserkörper ist in der Tabelle 2 aufgelistet. 

 

Tabelle 2: Grundwasserkörper nach EU-WRRL (Quelle: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 

Sachsen-Anhalt (LHW) 

GWK-Nr. Bezeichnung  Fläche [km²]  

MBA_1 
Altmärkische Moränenlandschaft 

(Milde) 
633,20 

 

Im Folgenden wird der vom geplanten Vorhaben zur Fortsetzung der Kiessandgewin-

nung im Nassschnitt sowie des Neubeginns von Abgrabungsarbeiten im Trocken-

schnitt durch die Inanspruchnahme bislang unverritzter Flächen (> 25,00 ha) am 

Standort des Kiessandtagebaus Bühne potentiell betroffene Grundwasserkörper kurz 

beschrieben. 

Der Grundwasserkörper (GWK) �ÄAltmärkische Moränenlandschaft (Milde)�³ beschreibt 

seine Ausdehnung, bezüglich des Bearbeitungsgebietes im Altmarkkreis Salzwedel, 

im Norden Sachsen-Anhalts. Die hydrogeologischen Bezugseinheiten lassen sich wie 

folgt darstellen: Pleistozäne Hochflächen (unbedeckter Grundwasserleiter, BZE 4), 

Flussauen mit Auelehmdecke (BZE 2), Flussauen und Niederungen (BZE 1) und Plei-

stozäne Hochflächen (bedeckter Grundwasserleiter, BZE 5). 
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7. Ist -Zustand und Bewirtschaftungsziele der betroffenen Was-

serkörper  

7.1 Oberflächenwasserkörper  

7.1.1 Beurteilung des Gesamtzustands  

Entscheidend für die Einstufung des ökologischen Zustands bzw. Potentials eines 

Oberflächenwasserkörpers sowie zur Bewertung der Auswirkungen von Baumaßnah-

men auf einen Wasserkörper sind die in der Anlage 3 der OGewV benannten Quali-

tätskomponenten. Zur unterstützenden Bewertung dienen hier die Umweltqualitätsnor-

men für flussgebietsspezifische Schadstoffe (Anlage 6, OGewV) sowie die allgemei-

nen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten (Anlage 7, OGewV). Entschei-

dend für die Bewertung des ökologischen Zustands sowie des ökologischen Potentials 

ist dabei die jeweils schlechteste Bewertung einer biologischen Qualitätskomponente 

(Anlage 3, Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 4, OGewV). Wenn bereits eine oder 

mehrere UQN nach Anlage 3 Nummer 3.1 in Verbindung mit Anlage 6 (OGewV) nicht 

eingehalten werden, kann der ökologische Zustand bzw. das ökologische Potential 

maximal als mäßig eingestuft werden. Der chemische Zustand wird hingegen basie-

rend auf den Umweltqualitätsnormen in Anlage 8 der OGewV (Tabelle 2) bewertet. 

Wird eine Qualitätsnorm nicht eingehalten, ist der Zustand mit schlecht �E�]�Z�����Ä�Q�L�F�K�W���J�X�W�³ 

zu bewerten. Der Ist-Zustand der betroffenen Oberflächen- und Grundwasserkörper 

bildet die Grundlage bei der Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens. Die Bewer-

tung des Ist-Zustandes erfolgt durch den LHW Sachsen-Anhalt anhand von repräsen-

tativen Messstellen in den Fließgewässern. 
 

Tabelle 3: Gesamtbewertung der berichtspflichtigen Oberflächenwasserkörper nach EU-WRRL (Quelle: Landesbetrieb 

für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) 

Oberflächenwasserkörper  
Ökologischer Zustand/öko-

logisches Potent ial  
Chemischer Zustand  

Augraben - von Quelle bis Mündung in die 
Biese (MEL05OW15-00) 

mäßig nicht gut/schlecht 

Untermilde - von Quelle bis Mündung in die 
Milde (MEL05OW13-00) 

mäßig nicht gut/schlecht 

 

�'�L�H���*�H�V�D�P�W�E�H�Z�H�U�W�X�Q�J���Z�H�L�V�W���I�•�U���G�H�Q���2�:�.���ÄAugraben - von Quelle bis Mündung in die 

�%�L�H�V�H�³�� ���0�(�/�����2�:����-00) ein mäßiges ökologisches Potential und einen nicht gu-

�W�H�Q���V�F�K�O�H�F�K�W�H�Q���F�K�H�P�L�V�F�K�H�Q���=�X�V�W�D�Q�G���D�X�V���E�]�Z�����I�•�U���G�H�Q���2�:�.���Ä�8�Q�W�H�U�P�L�O�G�H��- von Quelle 

�E�L�V���0�•�Q�G�X�Q�J���L�Q���G�L�H���0�L�O�G�H�³�����0�(�/�����2�:����-00) ebenfalls ein mäßiges ökologisches Po-

tential und einen nicht guten/schlechten chemischen Zustand aus (siehe Tabelle 3). 
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Tabelle 4: Bewertung des ökologischen Zustandes/Potentiales - biologische Qualitätskomponenten, unterstützende Parameter und spezifische Schadstoffe im Bewertungszeitraum 2009 - 2013 

(Quelle: Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) 

Oberflächenwasser-
körper  

Ökologischer Zustand/ökologisches Potential  

biologische Qualitätskompo-
nenten  Wasser-

haushalt  

Durch-
gängig-

keit  
Morphologie  ACP UQN 

PP MP-PB MZB F 
Augraben - von 
Quelle bis Mündung 
in die Biese 
(MEL05OW15-00) 

nicht 
bewer-

tet 
mäßig mäßig mäßig 

schlech-
ter als 

gut 

schlech-
ter als 

gut 

schlechter als 
gut 

O-Wert nicht 
eingehalten: O2 

keine Über-
schreitungen 

Untermilde - von 
Quelle bis Mündung 
in die Milde 
(MEL05OW13-00) 

nicht 
bewer-

tet 
mäßig mäßig mäßig 

schlech-
ter als 

gut 

schlech-
ter als 

gut 

schlechter als 
gut 

O-Wert nicht 
eingehalten: 

O2, TOC, Pges 

keine Über-
schreitungen 

 

PP: Phytoplankton; MP-PB: Makrophyten-Phytobenthos; MZB: Makrozoobenthos; F: Fische 

ACP: allgemeine chemisch-physikalische Parameter; UQN: Umweltqualitätsnorm 
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7.1.2 Beurteilung des ökologischen Zustandes/Potentiales  

In der Tabelle 4 (siehe Anlage 4 und [2]) sind die biologischen Qualitätskomponenten, 

die unterstützenden Parameter (Hydromorphologie und allgemeine chemisch-physika-

lische Parameter) und die spezifischen Schadstoffe, welche für die Bewertung des 

ökologischen Zustandes/Potentiales maßgebend sind, aus dem Bewertungszeitraum 

2009 bis 2013 zusammengetragen. 

Der ökologische Zustand/das ökologische Potential wird primär anhand der biologi-

schen Qualitätskomponenten bewertet. Die Summe der biologischen Qualitätskompo-

�Q�H�Q�W�H�Q���Z�L�U�G���V�R�Z�R�K�O���E�H�L�P���$�X�J�U�D�E�H�Q���D�O�V���D�X�F�K���E�H�L���G�H�U���8�Q�W�H�U�P�L�O�G�H���P�L�W���Ä�P�l�‰�L�J�³���G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W�� 

Bezüglich der Hydromorphologie werden die Durchgängigkeit, die Morphologie und 

�G�H�U���:�D�V�V�H�U�K�D�X�V�K�D�O�W���P�L�W���Ä�V�F�K�O�H�F�K�W�H�U���D�O�V���J�X�W�³���E�H�Z�H�U�W�H�W�� 

Bei den allgemeinen chemisch-physikalischen Parametern (ACP) wird für den Augra-

ben lediglich der Orientierungswert für Sauerstoff (O2) nicht eingehalten, bei der Un-

termilde hingegen sind die Orientierungswerte für Sauerstoff (O2), den Gesamtkohlen-

stoff (TOC) und den Gesamtphosphor (Pges) nicht eingehalten. Überschreitungen der 

Umweltqualitätsnormen (spezifische Schadstoffe) treten nicht auf. 

 

7.1.3 Beurteilung des chemischen Zustandes  

�'�H�U�� �Ä�6�D�F�K�V�W�D�Q�G�V�E�H�U�L�F�K�W�� �]�X�U�� �6�F�K�D�G�V�W�R�I�I�E�H�O�D�V�W�X�Q�J�� �G�H�U Oberflächengewässer in Sach-

sen-�$�Q�K�D�O�W���X�Q�G���]�X�U���,�G�H�Q�W�L�I�L�]�L�H�U�X�Q�J���G�H�U���8�U�V�D�F�K�H�Q���X�Q�G���4�X�H�O�O�H�Q�³���E�H�Z�H�U�W�H�W���G�L�H���6�F�K�D�G�V�W�R�I�I��

belastung der Oberflächenwasserkörper und ordnet den Belastungen die Ursache zu 

(Quelle: LHW Sachsen-Anhalt, 11.03.2013). In diesem Zusammenhang wurden aus-

schließlich Schadstoffe betrachtet, für die entsprechend der OGewV (2011) eine Um-

weltqualitätsnorm festgelegt wurde. In der Tabelle 5 sind die einzelnen Komponenten 

zur Bewertung des chemischen Zustands aus dem Bewertungszeitraum 2009 - 2013 

aufgelistet. 

Die Gesamtbewertung des chemischen Zustands ist für die zuvor genannten 

�2�:�.���E�H�U�L�F�K�W�V�S�I�O�L�F�K�W�L�J�H�Q�� �2�E�H�U�I�O�l�F�K�H�Q�J�H�Z�l�V�V�H�U�� �P�L�W�� �Ä�Q�L�F�K�W�� �J�X�W�³�� �H�L�Q�J�H�V�W�X�I�W���� �R�E�Z�R�K�O�� �D�O�O�H��

Teilkomponenten für den Augraben und die Untermilde mit gut bewertet wurden. Al-

lerdings existiert eine bundesweite Festlegung zu Quecksilber in Biota mit der Einstu-

�I�X�Q�J���Ä�Q�L�F�K�W���J�X�W�³�����Z�D�V���G�D�]�X���I�•�K�U�W�����G�D�V�V���G�H�U���*�H�V�D�P�W�]�X�V�W�D�Q�G���L�P�P�H�U���P�L�W���Ä�Q�L�F�K�W���J�X�W�³���E�H�Z�H�U��

tet wird. 
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Tabelle 5: Bewertung des chemischen Zustandes (Bewertungszeitraum 2009 - 2013) (Quelle: Landesbetrieb für Hoch-

wasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) 

 

7.1.4 Bewirtschaftungsziele  

Das ökologische Potential der OWK �ÄAugraben - �Y�R�Q���4�X�H�O�O�H���E�L�V���0�•�Q�G�X�Q�J���L�Q���G�L�H���%�L�H�V�H�³��

(MEL05OW15-�������� �X�Q�G�� �Ä�8�Q�W�H�U�P�L�O�G�H��- �Y�R�Q�� �4�X�H�O�O�H�� �E�L�V�� �0�•�Q�G�X�Q�J�� �L�Q�� �G�L�H�� �0�L�O�G�H�³��

(MEL05OW13-00) �L�V�W���P�L�W���Ä�P�l�‰�L�J�³���E�H�Z�H�U�W�H�W����Der chemische Ist-Zustand beider Ober-

flächenwasserkörper/berichtspflichtigen Oberflächengewässern wird als �Änicht gut�³ 

eingestuft. Durch entsprechende Maßnahmen (festgeschrieben im aktuellen Bewirt-

schaftungsplan) sollen deshalb ein gutes ökologisches Potential und ein guter chemi-

scher Zustand erreicht werden (somit als festgeschriebenes Umweltziel). 

�,�P���2�:�.���ÄAugraben - �Y�R�Q���4�X�H�O�O�H���E�L�V���0�•�Q�G�X�Q�J���L�Q���G�L�H���%�L�H�V�H�³�����0�(�/�����2�:����-00) beste-

hen die Belastungen hauptsächlich aus diffusen Quellen, welche sich negativ auf die 

allgemeinen chemisch-physikalischen Parameter (durch Nährstoffanreicherung) aus-

wirken sowie aus Abflussregulierungen. Die Untersuchungsergebnisse der biologi-

schen Qualitätskomponenten weisen auf Belastungen hinsichtlich der Durchgängigkeit 

für Fische, Saprobie (Makrozoobenthos), Trophie (Diatomeen) und der Gewäs-

serstruktur (Fische und Makrozoobenthos). Auch �L�P���2�:�.���Ä�8�Q�W�H�U�P�L�O�G�H��- von Quelle bis 

�0�•�Q�G�X�Q�J���L�Q���G�L�H���0�L�O�G�H�³�����0�(�/�����2�:����-00) bestehen die Belastungen hauptsächlich aus 

diffusen Quellen, welche sich negativ auf die allgemeinen chemisch-physikalischen 

Parameter (durch Nährstoffanreicherung) auswirken sowie aus Abflussregulierungen. 

Die Untersuchungsergebnisse der biologischen Qualitätskomponenten weisen auf Be-

lastungen hinsichtlich der Durchgängigkeit für Fische, Saprobie (Makrozoobenthos), 

Trophie (Diatomeen) und der Gewässerstruktur (Fische und Makrozoobenthos). 

Oberflächen -     
wasserkörper  

chemischer Zustand  

Gesamt-
bewer-

tung 

Schwer
metalle 

Pestizide 
Industrie-
chemika-

lien 

andere 
Schad-
stoffe 

Nitrat 
bundesweite 

Festlegung zu 
Hg in Biota 

Augraben - von 
Quelle bis Mün-
dung in die Biese 
(MEL05OW15-00) 

nicht gut gut gut gut gut gut nicht gut 

Untermilde - von 
Quelle bis Mün-
dung in die Milde 
(MEL05OW13-00) 

nicht gut gut gut gut gut Gut nicht gut 
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Bis 2027 sollen weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung, infolge diffuser 

Quellen (aus der Landwirtschaft) sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Durchgän-

gigkeit, der Morphologie und des Wasserhaushalts im Gewässer umgesetzt werden. 

 

7.2 Grundwasser  

7.2.1 Beurteilung des Gesamtzustands  

Der Grundwasserkörper �ÄAltmärkische Moränenlandschaft (Milde)�³��(MBA_1) weist ei-

nen guten mengenmäßigen und einen guten chemischen Zustand auf (siehe Anlage 4 

und [2]). 

 

7.2.2 Beurteilung des mengenmäßigen Zustands  

Der betroffene Grundwasserkörper wird hinsichtlich der Wasserstandsentwicklung be-

obachtet. Der mengenmäßige Zustand des Grundwasserkörpers MBA_1 ist mit �Ägut�³ 

bewertet. 

 

7.2.3 Beurteilung des chemischen Zustands  

�,�Q���%�H�]�X�J���]�X�U���+�\�G�U�R�F�K�H�P�L�H���Z�H�L�V�W���G�H�U���*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U�N�|�U�S�H�U���ÄAltmärkische Moränenland-

schaft (Milde)�³����MBA_1) ebenfalls einen guten Zustand auf. 

 

7.2.4 Bewirtschaftungsziele  

Laut der aktuellen Bewertung besitzt der Grundwasserkörper �Ä�$�O�W�P�l�U�N�L�V�F�K�H���0�R�U�l�Q�H�Q��

�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�� ���0�L�O�G�H���³�� ���0�%�$�B���� einen guten mengenmäßigen und einen guten chemi-

schen Zustand. Durch eine entsprechende Bewirtschaftung (Vermeidung von Ver-

schlechterungen) sind ein guter mengenmäßiger Zustand und ein guter chemischer 

Zustand des Grundwasserkörpers beizubehalten. 
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8. Auswirkung des Vorhabens auf die  Gewässerkörper  

Die Steinfelder Kies & Sand GmbH (SKS) plant die Fortsetzung der Kiessandgewin-

nung im Nassschnitt sowie den Neubeginn von Abgrabungsarbeiten im Trockenschnitt 

durch die Inanspruchnahme bislang unverritzter Flächen (> 25,00 ha) am Standort des 

Kiessandtagebaus Bühne. Hierbei erfolgt der Vorstoß im Trockenschnitt in Richtung 

Norden (siehe [1] und Anlagen 1 bis 3). Der Abbau erfolgt auf zwei Sohlen mit jeweils 

4,00 m Böschungshöhe. In der Abbauphase II werden die bereits verritzten Flächen 

im Osten und Nordosten abgegraben. Auch hier werden zwei Sohlen mit jeweils 

4,00 m Böschungshöhe aufgefahren. Die letzte Abbauphase (III) im Trockenschnitt 

umfasst die ausgewiesenen Flächen auf dem Flurstück 110/9 (Flur 3) sowie den Be-

reich des Bauschuttlagerplatzes. Der Nassschnitt folgt im Wesentlichen dem Trocken-

schnitt. Zunächst wird die Rohstoffförderung in Richtung Nordwesten fortgesetzt. In-

nerhalb dieses Zeitraums schafft die Abbauphase I im Trockenschnitt die Grundlage 

für den Nassabbau in Richtung Norden. Die Gewinnungstiefe im Nassschnitt wird 

durch die liegende Begrenzung des Rohstoffkörpers vorgegeben. Im Jahr 2014 er-

folgte zuletzt eine Vorratsberechnung der Rohstoffvorräte. Demnach liegt die Rohstoff-

basis zwischen 10,00 m bis maximal 22,80 m unter Geländeoberkannte. Das mittels 

Schwimmbagger im Nassabbau gewonnene Lockergesteinsmaterial wird der Aufbe-

reitungsanlage mittels Förderbandes zugeführt. Die Beschickung der Anlage aus dem 

Trockenschnitt erfolgt mit einem Radlader. Anfallendes Überkorn wird getrennt aufge-

haldet und auf entsprechende Nachfrage abtransportiert. Aufgrund des heterogenen 

Korngrößengemisches der Lagerstätte werden z. T. größere Mengen Rohstoff bevor-

ratet. Eine weitere Rohstofflagerfläche ist östlich des gegenwärtigen Kiessees ausge-

wiesen. Die Aufhaldungen stammen im Wesentlichen aus der Zeit vor Übernahme 

durch die SKS GmbH. Da sich diese Rohstofflagerfläche in einem Bereich befindet, 

der für den Nassschnitt vorgesehen ist, soll die Fläche bei entsprechendem Abbau-

fortschritt aufgelöst werden und ist daher nur als temporäre Rohstofflagerfläche aus-

gewiesen (siehe [1]). 

 

8.1 Oberflächenwasserkörp er 

Im näheren und eigentlichen Umfeld des geplanten Vorhabens zur Fortsetzung der 

Kiessandgewinnung im Nassschnitt sowie des Neubeginns von Abgrabungsarbeiten 

im Trockenschnitt durch die Inanspruchnahme bislang unverritzter Flächen 

(> 25,00 ha) am Standort des Kiessandtagebaus Bühne befinden sich keine berichts-

pflichtigen Oberflächenwasserkörper (und Oberflächenwasser-/Grundwassernutzun-
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gen), welche durch das zuvor genannte Vorhaben betroffen sind. Für die weit entfern-

ten und oben beschriebenen berichtpflichtigen Oberflächenwasserkörper/Oberflä-

chengewässer Untere Milde/Untermilde, Augraben sowie Güsselfelder Wiesengraben 

und Brandkuhlgraben werden keine negativen Einflüsse bzw. weiteren Verschlechte-

rungen des ökologischen Potentials und des chemischen Zustandes erwartet. 

 

8.2 Grundwasserkörper  

Das Bergwerksfeld Bühne liegt außerhalb naturschutzrechtlich geschützter Flächen. 

Die nächstgelegen�H�Q�� �6�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�H�� �V�L�Q�G�� �G�D�V�� �/�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�V�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W�� �Ä�=�L�F�K�W�D�X�H�U��

�%�H�U�J�H���X�Q�G���.�O�|�W�]�H�U���)�R�U�V�W�³�����6�7�/�6�*���������6�$�:�����H�W�Z�D���������� km südwestlich und das Natur-

�V�F�K�X�W�]�J�H�E�L�H�W���Ä�.�D�O�E�H�V�F�K�H�U���:�H�U�G�H�U���E�H�L���9�L�H�Q�D�X�³�����6�7�1�6�*�������������H�W�Z�D���������� Kilometer ost-

nordöstlich des Tagebaus Bühne. Des Weiteren existieren drei Flächennaturdenkmä-

ler mit Entfernungen zwischen 2,90 km und 4,50 km um den Tagebau Bühne 

(siehe [1]). Der Rohstoffkörper des Abbaus Bühne ist Bestandteil des oberen Grund-

wasserleiters. Dieser weist im Norden und Süden gespannte/geschützte Verhältnisse, 

durch einen auflagernden saalezeitlichen (S-II) Geschiebemergelstauer, auf (im Osten 

und Westen hingegen ungespannte Verhältnisse). Für den zuvor beschriebenen GWK 

�Ä�$�O�W�P�l�U�N�L�V�F�K�H�� �0�R�U�l�Q�H�Q�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�� ���0�L�O�G�H���³�� ���0�%�$�B������ �X�Q�G��sind keine negativen Ein-

flüsse bzw. weiteren Verschlechterungen des mengenmäßigen Zustands und des che-

mischen Zustandes zu erwarten. Auch die oben angeführten Schutzgebiete (in ausrei-

chender Entfernung) erfahren durch das geplante Vorhaben (am Standort des 

Kiessandtagebaus Bühne) keine Beeinträchtigungen. 
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9. Vermeidung, Minderung u . Kompensation von  

Auswirkungen  

Negative Auswirkungen durch das geplante Vorhaben zur Fortsetzung der Kiessand-

gewinnung im Nassschnitt sowie des Neubeginns von Abgrabungsarbeiten im Tro-

ckenschnitt durch die Inanspruchnahme bislang unverritzter Flächen (> 25,00 ha) am 

Standort des Kiessandtagebaus Bühne werden vermieden bzw. minimiert, indem z. B. 

Verunreinigungen mit wassergefährdenden Stoffen (Kraft- und Schmierstoffe) im Ta-

gebaubetrieb ausgeschlossen und präventive Maßnahmen zum Grundwasserschutz 

(z. B. Überwachung der Grundwasserqualität) durchgeführt werden. Im Havariefall 

werden in den Boden eingetretene Kraft- und Schmierstoffe, aufgenommen und fach-

gerecht entsorgt.  

In Bezug zur Kompensation von Auswirkungen liegt für die Errichtung und den Betrieb 

des Kiessandtagebaues Bühne, mit Datum vom 18.03.1996, eine naturschutzrechtli-

che Eingriffsgenehmigung vor. Mit diesem Bescheid werden genehmigt:   

�‡ Eingriff gem. § 8 Abs. 1 Ziff. 1 und 11 Naturschutzgesetz des Landes Sach-

sen-Anhalt (NatSchG LSA) auf der Flur 3 der Gemarkung Bühne innerhalb 

des Bergwerkeigentums Nr. III-A-f-378/90/211. 

�‡ Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen entsprechend Ziffer 5 des land-

schaftspflegerischen Begleitplanes. 

Die Eingriffsgenehmigung bezieht sich auf den HBP vom 30.11.1993 und den land-

schaftspflegerischen Begleitplan vom 14.11.1994. Gemäß Eingriffsgenehmigung des 

Bergamtes Staßfurt sieht der Ausgleich des Eingriffs eine sinnvolle Einpassung der 

Abbaustelle in das Landschaftsbild vor. Dies soll u. a. durch Anpflanzungen, Saat- und 

Sukzessionsflächen erfolgen. Die Ausgleichsmaßnahmen werden, falls möglich, in 

den laufenden Gewinnungsbetrieb einbezogen. 

Alle geplanten Langzeitmaßnahmen des Hauptbetriebsplanes werden zukünftig auf 

ihre weiterführende Umsetzbarkeit geprüft und in Abstimmung mit dem LAGB und der 

UNB Salzwedel in den geplanten Rahmenbetriebsplan zum Gesamtabbau aufgenom-

men. 
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10. Prüfung der Einhaltung des Verschlechterungsverbotes und 

der Nichtgefährdung des Verbesserungs gebotes  

10.1 Oberflächenwasserkörper  

Die im Untersuchungsgebiet gelegenen Oberflächengewässer/Oberflächenwasser-

körper sind in großer Entfernung zur Vorhabenfläche angesiedelt. Im Hinblick auf die 

EU-WRRL sind hier in unmittelbarer Nähe keine berichtspflichtigen Gewässer anzu-

treffen. Die weiter entfernten berichtspflichtigen o. g. Oberflächenwasserkörper/Ober-

flächengewässer werden durch die Fortsetzung der Kiessandgewinnung im Nass-

schnitt sowie den Neubeginn von Abgrabungsarbeiten im Trockenschnitt durch die In-

anspruchnahme bislang unverritzter Flächen (> 25,00 ha) am Standort des Kiessand-

tagebaus Bühne nicht negativ beeinflusst, da durch dieses Vorhaben, bezüglich des 

ökologischen Potentials und des chemischen Zustands, keine Verschlechterungen zu 

erwarten sind (Einhaltung der Vorgaben nach EU-WRRL, vor allem nach OGewV und 

GrwV, gerade auch im Hinblick auf den chemischen Zustand, hier trägt dann das Ver-

besserungsgebot). Für die umliegenden Oberflächenwasserkörper werden das Ver-

schlechterungsverbot und die Nichtgefährdung des Verbesserungsgebotes eingehal-

ten. 

 

10.2 Grundwasserkörper  

Durch die Fortsetzung der Kiessandgewinnung im Nassschnitt sowie den Neubeginn 

von Abgrabungsarbeiten im Trockenschnitt durch die Inanspruchnahme bislang unver-

ritzter Flächen (> 25,00 ha) am Standort des Kiessandtagebaus Bühne sind keine ne-

gativen Auswirkungen auf weitere Grundwassernutzungen im Untersuchungsraum er-

kennbar. Die Frischwasserversorgung des Tagebaus erfolgt über das kommunale 

Trinkwassernetz. Sanitärabwässer werden in einen dafür vorgesehenen Sammelbe-

hälter aufgefangen, der in regelmäßigen Abständen geleert wird. 

�)�•�U�� �G�H�Q�� �*�U�X�Q�G�Z�D�V�V�H�U�N�|�U�S�H�U�� �Ä�$�O�W�P�l�U�N�L�V�F�K�H�� �0�R�U�l�Q�H�Q�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�� ���0�L�O�G�H���³�� ���0�%�$�B������im 

Bearbeitungsgebiet werden das Verschlechterungsverbot und die Nichtgefährdung 

des Verbesserungsgebotes eingehalten (darüber hinaus ist die Umkehr von potentiell 

vorkommenden signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkon-

zentrationen ebenfalls gegeben). 
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11. Zusammenfassung  

Das geplante Vorhaben zur Fortsetzung der Kiessandgewinnung im Nassschnitt sowie 

des Neubeginns von Abgrabungsarbeiten im Trockenschnitt durch die Inanspruch-

nahme bislang unverritzter Flächen (> 25,00 ha) am Standort des Kiessandtagebaus 

Bühne hat keinen negativen Einfluss auf die oben angeführten (weiter entfernten) be-

richtspflichtigen Oberflächenwasserkörper/Oberflächengewässer ���Ä�$�X�J�U�D�E�H�Q��- von 

Quelle bis Mündung in die B�L�H�V�H�³�����0�(�/�����2�:����-�����������Ä�8�Q�W�H�U�P�L�O�G�H��- von Quelle bis Mün-

�G�X�Q�J���L�Q���G�L�H���0�L�O�G�H�³�����0�(�/�����2�:����-00), Güsselfelder Wiesengraben und Brandkuhlgra-

ben) und das Grundwasser ���Ä�$�O�W�P�l�U�N�L�V�F�K�H���0�R�U�l�Q�H�Q�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�����0�L�O�G�H���³�����0�%�$�B����). Zu-

dem sind keine Summationswirkungen mit anderen Oberflächengewässer-/Grundwas-

sernutzungen zu ersehen (siehe [1]). 

Der Tagebau Bühne liegt unmittelbar südöstlich der gleichnamigen Ortschaft und etwa 

2,70 km nordwestlich der Stadt Kalbe (Milde). Die Anlage 1 zeigt die geographische 

Lage der Vorhabensfläche im regionalen Zusammenhang (kürzeste Entfernung zwi-

schen Tagebau und Ortschaft beträgt 370,00 m). Unmittelbar westlich des Tagebaus 

befindet sich eine ausgelagerte Bebauung. Die Tagebauzufahrt ist südwestlich des 

Abbaufeldes gelegen und über die Kreisstraße K 1088 (Kalbenser Straße) mit dem 

öffentlichen Straßennetz verbunden. Die Tagebauprodukte werden ausschließlich mit-

tels Überlandverkehr verfrachtet. 

Es ist geplant, den Vorstoß im Trockenschnitt in Richtung Norden, Flurstück 107/18, 

Flur 3, durchzuführen. Der Abbau erfolgt auf zwei Sohlen mit jeweils 4,00 m Bö-

schungshöhe. In der Abbauphase II werden die bereits verritzten Flächen im Osten 

und Nordosten (Flurstück 15/1 , Flur 3) abgegraben. Auch hier werden zwei Sohlen 

mit jeweils 4,00 m Böschungshöhe aufgefahren. Die letzte Abbauphase (III) im Tro-

ckenschnitt umfasst die ausgewiesenen Flächen auf dem Flurstück 110/9 (Flur 3) so-

wie den Bereich des Bauschuttlagerplatzes. Der Nassschnitt folgt im Wesentlichen 

dem Trockenschnitt. Zunächst wird die Rohstoffförderung in Richtung Nordwesten 

(Flurstück 106/18) fortgesetzt. Innerhalb dieses Zeitraums schafft die Abbauphase I im 

Trockenschnitt die Grundlage für den Nassabbau in Richtung Norden. Sobald das Flur-

stück 107/18 ausgekiest ist, wird der Tagebausee in Richtung Südosten auf das Flur-

stück 15/1 sukzessive erweitert. Auf dem südwestlichen Bereich des Flur-

stücks 106/18 findet kein Abbau statt. Das Gelände ist langfristig als Bestandsfläche 

für Tages- und Aufbereitungsanlagen sowie als Lagerfläche für Einsatz- und Produkt-

stoffe vorgesehen. Die Gewinnungstiefe im Nassschnitt wird durch die liegende Be-

grenzung des Rohstoffkörpers vorgegeben 
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Durch das geplante Vorhaben zur Fortsetzung der Kiessandgewinnung im Nassschnitt 

sowie des Neubeginns von Abgrabungsarbeiten im Trockenschnitt durch die Inan-

spruchnahme bislang unverritzter Flächen (> 25,00 ha) am Standort des Kiessandta-

gebaus Bühne ergeben sich, bei dem bestehenden Grundwasserkörper ���ÄAltmärki-

�V�F�K�H���0�R�U�l�Q�H�Q�O�D�Q�G�V�F�K�D�I�W�����0�L�O�G�H���³�����0�%�$�B����) und den berichtspflichtigen Oberflächen-

wasserkörpern/Oberflächengewässern (�Ä�$�X�J�U�D�E�H�Q - von Quelle bis Mündung in die 

�%�L�H�V�H�³�� ���0�(�/�����2�:����-���������� �Ä�8�Q�W�H�U�P�L�O�G�H��- �Y�R�Q�� �4�X�H�O�O�H�� �E�L�V�� �0�•�Q�G�X�Q�J�� �L�Q�� �G�L�H�� �0�L�O�G�H�³��

(MEL05OW13-00), Güsselfelder Wiesengraben und Brandkuhlgraben) keine Ver-

schlechterungen hinsichtlich des mengenmäßigen/chemischen Zustandes und des 

ökologischen Potentials. Darüber hinaus werden die Nichtgefährdung des Verbesse-

rungsgebotes und die Umkehr von potentiell vorkommenden signifikanten, anhalten-

den Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen (in Bezug zum Grundwasserkör-

per) eingehalten. 

 

Im Verlauf der Untersuchungen dieser Stellungnahme, gemäß EU-WRRL für das Vor-

haben zur Fortsetzung der Kiessandgewinnung im Nassschnitt sowie den Neubeginn 

von Abgrabungsarbeiten im Trockenschnitt durch die Inanspruchnahme bislang unver-

ritzter Flächen (> 25,00 ha) am Standort des Kiessandtagebaus Bühne, wurden durch 

den Bearbeiter keinerlei Hinweise gefunden, die dem zuvor genannten Vorhaben aus 

wasserrechtlicher Sicht entgegenstehen. 
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Anlage 1:  Übersicht, Schutzgebiete, Vorrang - und    
Vorbehaltsgebiete (Maßstab 1:50.000)  
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Anlage 2:  Gewinnungsriss (Maßstab 1: 10.000 

aus 1:2.000 ) 
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Anlage 4: Steckbriefe/Bewertungen Oberflächenwas-
serkörper und Grundwasserkörper  
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